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Mittwoch den 28. September.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

Vekanntmachungen.
Bei der heutigen, öffentlich ſtattgehabten 5. Serien Verlooſung der Staats Prämien Anleihe vom Jahre

1855 ſind die 20 Serien
39. 174. 290. 339. 490. 571. 601. 624. 832. 834. 837. 846. 857. 978. 996. 1109. 1158. 1187.
1244. 1336.

gezogen worden.
Die zu dieſen Serien gehörigen 2000 Schuldverſchreibungen und die für dieſelben am 1. April k. J. zu zah

lenden Prämien werden am 16. Januar k. J. und an den darauf folgenden Tagen ausgelooſt werden.
Berlin den 15. September 1859.

Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden.
Vom 1. October e. ab wird zu den Schuldverſchreibungen der Staats Anleihe vom Jahre 1855 A. die

Ser. II. Nr. 1-—8. der Coupons über die Zinſen vom 1. October 1859 bis dahin 1863 nebſt Talons von der Controle
der Staatspapiere (Oranienſtraße Nr. 92 und 93) ausgereicht werden. Die Ausreichung wird täglich, mit Ausnahme
der Sonn und Feſttage und der drei letzten Tage jedes Monats, zwiſchen 9 und 1 Uhr Vormittags ſtattfinden.

Zu dieſem Behufe ſind die Schuldverſchreibungen mit einem von dem Einreicher zu unterſchreibenden Ver-
zeichniſſe, worin ſie nach Littern, Nummern und Beträgen aufzuführen und letztere aufzurechnen ſind, bei der Controle
der Staatspapiere vorzulegen, bei welcher auch Formulare hierzu unentgeltlich entnommen werden können.

Schriftliche Gefuche um Ueberſendung der Zins Coupons werden unberückſichtigt bleiben. Dagegen können
Auswärtige die Schuldverſchreibungen unter dem portofreien Vermerk:

Schuldverſchreibungen der Staats Anleihe vom Jahre 1855 A. zur Beifügung neuer Coupons“,
an die nächſte Regierungs Hauptkaſſe einſenden, von welcher ſie dieſelben mit den neuen Coupons und Talons porto-
frei zurückerhalten werden.

Die Portofreiheit dauert bis zum 41. Mai 1860. Mit dieſem Tage tritt die Portopflichtigkeit für alle ſolche
Sendungen ein, und es werden dann auch die Documente mit den Coupons und Talons den Einſendern auf ihre
Koſten zurückgeſendet werden.

Berlin, den 20. September 1859.
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.

Der bisherige Gerichtsſchöppe Chriſtian Gottfried Weiſe zu Biſchdorf iſt als Ortsrichter und der Ein
wohner Johann Friedrich Kunze als zweiter Gerichtsſchöppe ernannt und am 21. d. M. für die daſige Gemeinde in
Pflicht genommen worden.

Merſeburg den 22. September 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.
Die diesjährigen Herbſt Control Verſammlungen des 32. Landwehr Regiments finden ſtatt:

im Bezirke der 3. Compagnie:
am 18. October, 7 Uhr Vormittags, bei Schkeuditz,

19. 9 Delitz a./B.,19. 3 Nachmittags Wallendorf,
21. 3 Schladebach,24. e 9 Vormittags, Lützen,
24. 2 Nachmittags, Großgörſchen und
27. 8 Vormittags, Schkeuditz Ausländer;

im Bezirke der 4. Compagnie:
am 17. October, 12 Uhr Mittags, bei Merſeburg für das 1. Aufgebot,

4 Nachmittags, Schotterey,
12 Mittags, Merſeburg für das 2. Aufgebot und die Saaldörfer,

24. 8 Vormittags, Frankleben. Sat.,Merſeburg, den 24. September 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.
Die pro 1860 angefertigte Urliſte derjenigen Perſonen welche zu Geſchworenen berufen werden können, liegt

vom 28. d. M. bis 1. October e. in meinem Bureau zu Jedermanns Einſicht aus.
Etwaige Erinnerungen dagegen müſſen innerhalb obiger Friſt bei mir angemeldet werden.

Merſeburg, den 26. September 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.



en.

S h

Bekanntmachung. Eine hier als gefunden ab-
elieferte goldene Cylinderuhr nebſt Kette wolle der ſich
egitimirende Eigenthümer gegen Erſtattung der Jnſertions-

Gebühren in unſerem PolizeiBureau in Empfang nehmen.
Merſeburg, den 26. September 1859.

Der Magiſtrat.
Bekanntmachung. Nachſtehende Vorſchriften der

Regierungs Verordnung vom 21. Juli 1847, das polizeiliche
An und Abmelden bei Wohnungs und Aufenthaltsver-
änderungen betreffend:

1) Jeder Hauseigenthümer iſt verpflichtet, von dem An
und Abzuge ſeiner Miether der Polizeibehörde bin-
nen 24 Stunden nach dem Anziehen oder Verlaſſen
der Wohnung Kenntniß zu geben.

2) Zu gleicher Anzeige ſind Aftervermiether und die-
jenigen Perſonen verpflichtet, welche Andere bei ſich
in Schlafſtellen aufnehmen.

3) Der An und Abzug des Geſindes und der Haus-
officianten iſt von den Dienſtherrſchaften gleichfalls
binnen 24 Stunden bei der Ortspolizeibehörde an
zuzeigen.

4) Binnen gleicher Friſt iſt auch von den Handwerks-
meiſtern, Fabrik und andern Unternehmern die An-
nahme und Entlaſſung ihrer Geſellen, Gewerbsgehül-
fen und Lehrlinge bei derſelben Behörde anzuzeigen.

5) Contraventionen gegen dieſe Beſtimmungen werden
mit einer Geldſtrafe von einem Thaler, im Unver-
mögensfalle mit 24 Stunden Gefängniß, gerügt.

8) Jeder Ortseinwohner iſt verbunden, alle bei ihm über-
nachtenden Fremden der Polizeibehörde zu melden.

10) Die Anmeldung muß am Tage der Ankunft des
Fremden geſchehen, wenn dieſe jedoch nach s Uhr Abends
erfolgt, ſo kann ſie bis Mittag des folgenden Tages
ausgeſetzt werden.

11) Die erſte Contravention wegen unterlaſſener polizei-
licher Meldung der Fremden iſt mit einem Thaler
oder verhältnißmäßigem Gefängniß zu beſtrafen. Jm
erſten Wiederholungsfalle aber kann dieſe Strafe ver-
doppelt und bei ferneren Uebertretungen bis zu fünf
Thalern oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe er
höht werden.

werden zur genauen Nachtachtung hiermit wiederholt in
Erinnerung gebracht.

Merſeburg, den 27. September 1859.
Der Magiſtrat.

Nothwendiger Verkauf.
Königliches Kreisgericht Merſeburg.

Das in dem Dorfe Schladebach belegene, im Hy-
pothekenbuche sub Nr. 50 eingetragene, dem Bäcker Johann
Wilhelm Kurze gehörige Wohnhaus nebſt Zubehör, abge-
ſchätzt laut der in unſerm Bureau I. einzuſehenden Taxe
auf Siebenhundert Fünf und Siebenzig Thaler Cour., ſoll
am 4. November 1859, von Vorm. 11 Uhr ab,
vor dem Deputirten, Herrn Kreisrichter Oelzen, an ordent-
licher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypotheken-
buche nicht erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern
Befriedigung ſuchen, haben ihren Anſpruch bei dem unter-
zeichneten Subhaſtations- Gerichte anzumelden. Der dem
Aufenthalte nach unbekannte Beſitzer und deſſen Ehefrau
Auguſte Henriette Kurze geb. Zöpel werden hierzu öffent-
lich vorgeladen.

Merſeburg, den 1. Juli 1859.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Auction. Die kommende Mittwoch den
28. d. Mts. in der hief. Bierhalle ſtattfindende
Mob. Auction wird hiermit in Erinnerung gebracht.

Merſeburg, den 23. September 1859.
Rindfleiſch Kreis Auct. Comm.

Leihhaus- Auction.
Die ſeit 19. März 1857 bis 31. März d. J. bei dem

Leihhausbeſitzer Kundius hier verſetzten und nunmehr ver
fallenen Pfänder, beſtehend in goldenen und ſilbernen Ge-
räthſchaften, Uhren, Ringen, Kupfer, Zinn, Meſſing, Betten,
Wäſche, männlichen und weiblichen Kleidungsſtücken und
anderen Sachen, ſollen auf Antrag des c. Kundius im
Gaſthofe zur alten Poſt hier
am 3. December e., von Vormittags 9 Uhr ab,
durch den Civil-Supernumerar Herrn Arndt gerichtlich ver
ſteigert werden.

Die Eigenthümer dieſer Pfänder werden daher hiermit
aufgefordert, entweder dieſelben nach zeitig genug vor obi-
gem Auctionstermine einzulöſen oder, falls ſie gegründete
Einwendungen gegen die contrahirten Schulden zu haben

lauben, ſolche dem unterzeichneten Gericht zur weiteren
Verfügung anzuzeigen, widrigenfalls mit dem Verkaufe der
Pfandſtücke verfahren, der Gläubiger wegen der in das
Pfandbuch eingetragenen Forderung nebſt Zinſen aus dem
Auctions-Erlöſe befriedigt, der Ueberreſt aber an die hieſige
Armenfkaſſe abgeliefert und kein Pfandeigenthümer mit ſeinen
weiteren Einwendungen gehört werden wird.

Merſeburg den 16. September 1859.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Ein gut gehaltener Handwagen ſteht zu verkaufen Unter

altenburg Nr. 784 bei Louis Winkler.
Feld- und Wieſen- Verpachtung.

Die der Pfarre Vorſtadt Neumarkt hierſelbſt zugehörigen
Feld- und Wieſengrundſtücke in Meuſchauer Flur:

1) das Planſtück Nr. 56 der Karte von eirca 36 Mor
gen, an der Chauſſee nach Leipzig, hinter der Schmidt-
ſchen Ziegelei;

2) das Planſtück Nr. 237hb, in den Schatzäckern bei Meu
ſchau, eirca 19 Morgen;

3) das Planſtück Nr. 28b, circa 7 Morgen, über dem
Fürſtendamme an der Tragarther Flurgrenze;

4) die ſogenannte Pfarrwieſe, circa 13 Morgen, auf der
Flur Neumarkt-Werder,

ſollen in Parcellen zu 1 bis 3 Morgen von Michael d. J.
ab auf ſechs Jahre

am Donnerstag den 6. October e.
Vormittags 8 Uhr,

im hieſigen Hoſpitalgarten verpachtet werden.
Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht.

Merſeburg den 26. September 1859.
Der Rechts Anwalt und Notar Hunger.

Logis-Vermiethung.
Ein freundliches Logis mit Zubehör ſteht von jetzt an

zu vermiethen und kann zum 1. Januar bezogen werden
Saalgaſſe Nr. 378.

Merſeburg, den 26. September 1859.
G. Brandin.

Ein Logis mit Meubles, für einen ledigen Herrn, iſt
ſogleich oder den 1. October zu beziehen.

Ein noch ziemlich neues Pianoforte iſt billig zu ver
miethen Saalgaſſe, in der Herlingſchen Druckerei, eine
Treppe hoch.

Zu vermiethen. Jn meinem Hauſe, Neu-
markt Nr. 919, iſt die zweite Etage, beſtehend in 2
Stuben, 2 Kammern 2 Küchen, 2 Bodenkammern und
außerdem Torfſtall, ſogleich zu vermiethen und auch event.
Mitte October zu beziehen.

L. Zimmermann,
Kaufmann.

Dners tag und Freitag, den 29. ünd 30.
d. M., bleibt mein Geſchäft geſchloſſen.

J. Schönlicht.



Bekanntmachung.
Zur Verdingung der erforderlichen Erdarbeiten zur

Ausſchachtung eines Durchſtichs dicht bei der Mühle zu
Wallendorf habe ich einen öffentlichen Termin auf
Montag den 3. October e., Nachmittags 2 Uhr,
an Ort und Stelle anberaumt, wozu ſich qualificirte Ar-
beiter gefälligſt einfinden wollen.

Wallendorf, den 26. September 1859.
Der Mühlenbeſitzer Schmalz.

E. Spiel Karten,
Deutſche und Franzöſiſche,

in allen Nummern, empfiehlt zum Fabrikpreis
Guſtav Lots, Burgſtraße 300.

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich mich
S zur Leipziger Meſſe mit einer ſchönen Auswahl

J Uhren aller Gattungen aſſortirt habe. Nament-
lich empfehle ich für die Herren Militairs ſehr
pPractiſche Sabonett Uhren zu äußerſt billigen

Preiſen. E. E. Künzel,Gotthardtsſtraße.

Die neueſten Gegenſtände von Stickereien, Kra-
gen und Aermel, Einſatzſtreifen, Taſchentü-
cher, Unterröcke nebſt Geſtellen, Negligehäub-
chen, Schleier, Spitzen, Blonden, Hand-
ſchuhe, Tüll, Mull und Battiſt, empfiehlt

C. W. Hellwig,
Markt und Roßmarkt-Ecke.

Tanzunterrichts- Anzeige.
Einem hochzuverehrenden Publikum in Merſeburg und

deſſen Umgegend zeigt der Unterzeichnete ganz gehorſamſt an,
daß er einen Lehr Curſus im Tanz und Anſtands-Unter-
richt vom 1. October an eröffnet, nach einer als practiſch
und gut befundenen Lehr Methode, wobei beſonders auf
gute Haltung des Körpers und ſeiner Bildung des An-
ſtandes geſehen wird. Es werden achtzehn verſchiedene
Tänze eingeübt, namentlich der neueſte Contre danse,
Ouadrille à la Cour, National Mazureck und Salon-
Polka. Gefällige Meldung zur Theilnahme wird der Land-
briefträger Herr Elfmann Breiteſtraße Nr. 421, wo die
Subſcriptionsliſte vorliegt gefälligſft entgegen nehmen.
Auch iſt der Unterzeichnete geneigt, in Familien Cirkeln

Unterricht zu ertheilen. L. Krebs.
Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß in der Flur Reipiſch in dieſem Jahre das Knochen-
leſen, ſowie das Kartoffelſtoppeln verboten wird. Contra-
ventionen werden nach dem Feldpolizeigeſetz beſtraft werden.

Reipiſch, den 26. September 1859.
Namens der Gemeinde:

Der Ortsrichter Böhme.
Einige geräumige Zimmer zur Aufnahme von 18 bis

20 leichten Militairkranken reſp. Reconvalescenten werden,
wo möglich in der Nähe des hieſigen Garniſon Lazareths,
ſofort zu miethen geſucht.

Nähere Auskunft ertheilt der Rechnungsführer Krouſe
im hieſigen Garniſon Lazareth.

Lehrlings-Geſuch.
Ein junger Menſch rechtlicher Eltern wird in eine

Buchdruckerei als Schriftſetzer Lehrling geſucht, und kann
das Nähere darüber in der Exped. d. Bl. erfahren werden.

Einen Lehrling ſucht unter annehmbaren Bedingungen
der Mühlenmeiſter Berger in Frankleben bei Merſeburg.

Die der Ehefrau des Einwohners Bauer in Fährendorf
zugefügte Beleidigung nehme ich hierdurch zurück.

Roſine Schallert in Fährendorf.

Einige Schüler finden in einer kinderloſen Familie lie-
bevolle Aufnahme und Nachhülfe in ihren Schularbeiten.

Nähere Auskunft ertheilen zu wollen hat Herr Paſtor
Schellbach ſich gütigſt bereit erklärt.

Annonce.
Wegen dem klugen Bauer ſeinem gefundenen Ducaten

laſſen ſich die liſtigen Sachſen nicht ſchrecken, da finden ſich
noch andre Wege, das Bischen Kuchen mitzunehmen
oder, es muß ja nicht ſein wen's juckt, der wird ſich

ſchon kratzen. T. e.Herzlichen Dank dem Herrn Paſtor Gruner für die
troſtreiche Rede am Grabe und Dank allen für die vielfache
Begleitung des Sarges meines Vaters.

Friedrich Vocke.
Getreidepreiſe.

Merſeburg, den 24. September 1859.
Weizen 2 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf. bis 2 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.

Roggen 1 25 1Gerſte 1 10 9Hafer 25
3
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Rirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Facat.
Stadt. Geboren: dem Schornſteinfeger Rauwald eine Toch

ter dem Bürger und Weißgerbermſtr. Dietrich ein Sohn dem Schmie-
demſtr. Wendrich eine Tochter; dem Strumpfwirkermſtr. Lendrich ein
Sohn dem Zimmergeſ. Dittmar ein Sohn dem Bürger, Kauf und
Handelsherrn Mitzſchke eine Tochter dem Zimmergeſ. Huth ein Sohn
dem Korbmachermſtr. Hellwig eine Tochter (todtgeb.) einer ledigen Per
ſon eine Tochter einer ledigen Perſon ein Sohn. Getrauet:
der Bürger und Schloſſermſtr. Jauck mit Jgfr. A. E. Mittag hier.
Geſtorben: der Bürger und Klempnermſtr. Thomas 53 J. 11 M.
alt, an Unterleibsleiden der Markthelfer Münch, im 40. J., an Ma
genverhärtung; die 4. Tochter des Hausmanns Schumann, 1 J. 9 M. alt,
am Zahnfieber der jüngſte Sohn des Schneidermſtr. Langhals, 2 J.
6 M. alt, an Drüſenkrankheit; die hinterl. jüngſte Tochter des Mühl-
knappen Reichelt, 24 J. alt an Bruſtkrankheit.

Am Michaelisfeſte, 29. d. M., Abends 5 Uhr, Gottesdienſt in der
Gottesackerkirche. Predigt Herr Diac. Burghardt.

Neumarkt. Geboren: dem Bürger und Glaſermſtr. Voigt ein
Sohn dem Schuhmachermſtr. Niemann ein Sohn eine außerehel.
Tochter. Geſtorben: der 2. Sohn des Königl. Reg. Secret.
Frauenheim, 10 J. alt, an Gehirnleiden die Ehefr. des Handarb.
Klöppel, 66 J. alt, an Bruſtkrankheit.

Altenburg. Geboren: dem Handarb. Burkhardt eine Tochter.
Geſtorben: der Handarb. Vocke, 71 J. 6 M. alt, an Alters

ſchwäche.

Eine Selaven- Auction.
(Nach der „New York Tribune“ vom 9. Mai.)

Die größte Verſteigerung zweibeiniger Waaren, die ſeit
langer Zeit im freien Amerika vorgekommen iſt, fand am
Mittwoch und Donnerstag in voriger Woche auf der Renn-
bahn bei der Stadt Savannah in Georgia ſtatt. Die zur
Verſteigerung gebrachte Quantität beſtand aus 436 Män-
nern, Frauen, Kindern und Säuglingen, die Hälfte der
Negerhinterlaſſenſchaft des Majors Butler. Der Erbe, Herr
Pierce M. Butler, der in der freien Stadt Philadelphia
kaufmänniſche Geſchäfte betreibt, hatte durch die Kriſis und
ſonſtige Conjuncturen ſchwere Verluſte erlitten und dies
nöthigte ihn, ſeine Capitalien im Süden flüſſig zu machen,
um ſeine Gläubiger zu befriedigen. Der „große Ausver-
kauf“ war ſchon ſeit Monaten in den Zeitungen angekün-
digt worden, und da die Neger von den Butlerſchen Plan-
tagen als excellente Waare bekannt waren, ſo hatte ſich
eine beträchtliche Zahl Kaufluſtiger eingefunden. Schon
ſeit mehreren Tagen vor dem zur Auction angeſetzten Tage
waren alle Gaſthäuſer in Savannah voll von Negerſpecu-
lanten aus Nord und Südkarolina, Virginien, Georgia,
Alabama und Louiſiana. Tage lang hörte man in den
Gaſtzimmern und Schenkſtuben nichts anderes als Bemer-
kungen über die zum Verkauf gebrachten Waaren, die muth
maßlichen Preiſe, die Vermögensangelegenheiten des Herrn
Butler c. Kleine Geſellſchaften fuhren nach der 3 Eng
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liſche Meilen von der Stadt gelegenen Rennbahn, um dort
die Waaren in Augenſchein zu nehmen, zu unterſuchen und
ſich ihre Notizen darüber zu machen. Die Kaufluſtigen
waren größtentheils ein roher, ungehobelter Schlag Men
ſchen von den tief im Hinterlande gelegenen Plantagen,
wohin die feine Geſittung noch nicht gedrungen iſt. Um
ſeine Beobachtungen anſtellen zu können, ohne ſich der Ge-
fahr des Gelynchtwerdens auszuſetzen war Referent genö-
thigt die Rolle eines Kaufluſtigen zu ſpielen, denn die lei-
ſeſte Vermuthung, daß er für ein nördliches „Abolitioniſten“
Blatt berichten wolle, würde ihn in die ernſtlichſte Lebens-
gefahr gebracht haben.

Die Neger kamen von zwei Plantagen einer Reis-
plantage bei Darien im Staate Georgia und einer Baum-
wollenplantage von dem an der Küſte dieſes Staats gele-
genen St. SimonsJsland. Die meiſten waren Feldarbeiter,
indeſſen war doch eine nicht ganz geringe Zahl von Hand-
werkern unter ihnen, namentlich Böttcher, Zimmerleute,
Schuhmacher, Grobſchmiede, die in ſolcher ordinairen Arbeit,
wie ſie auf Plantagen vorkommt, recht geſchickt waren.
Dazu gehört nun freilich nicht viel, indeſſen ward doch die
Handwerksgeſchicklichkeit der Leute durchſchnittlich eben ſo
hoch veranſchlagt wie der Mann ſelbſt, d. h. ein Mann,
der als gewöhnlicher Feldſcelave auf 900 Dollars zu taxiren
geweſen wäre, wurde, wenn er ſich auf das Schmiede oder
Böttcherhandwerk verſtand, leicht mit 1600 bis 1700 Dollars
bezahlt. Faſt alle waren ganz ſchwarz und das war ein
Vortheil, denn diejenigen „Neger“, die mehr oder weniger
Kaukaſiſches Blut in ihren Adern haben, beſitzen in der
Regel mehr Jntelligenz, als ſich für eine „Waare“ ziemt,
und zeigen eine für den Herrn nichts weniger als erfreuliche
Gelehrigkeit im Verſtändniſſe des Wortes „Freiheit“, wäh
rend die Vollblutneger ſich mittelſt der Peitſche viel leichter
im Zug und Trab erhalten laſſen. Nie zuvor waren Scla-
ven von den Butlerſchen Plantagen verkauft worden. Hier
hatten ſie ihr ganzes armſeliges Leben von ihrer Geburt
an zugebracht, hier waren ſie herangewachſen, hatten gefreit,
Kinder gezeugt und waren alt geworden in der Nähe der
Gräber ihrer Eltern. Alle ihre Kindheitserinnerungen, an
denen der Neger vielleicht mit noch größerer Jnnigkeit hängt
als der Weiße, ließen ſie hier zurück;, alle Bande, welche
ihre lebendigen Herzen aneinander knüpften, wurden zerriſ-
ſen, denn nur die Hälfte des Völkchens war unter den
Hammer gebracht, um nach allen Himmelsgegenden hin
verzettelt zu werden, während die andere Hälfte daheim blieb.
Und wer will ſagen, wie innig und feſt die Empfindungen
und Neigungen eines ſo kleinen von der ganzen übrigen
Welt abgeſchiedenen, auf einen engen Raum zuſammenge
drängten Völkchens mit einander verwachſen ſind?
Allerdings war angekündigt worden, daß ſie „in Familien“
verkauft werden ſollten, doch was iſt darunter zu verſtehen
Mann und Frau gelten für eine Familie, aber ihre Eltern
und ſonſtigen nahen Angehörigen nicht. Der Mann und
die Frau werden nach den Föhrenwäldern Südkarolinas
verkauft, die Brüder und Schweſtern über die Baumwollen-
felder von Alabama und die Reisſümpfe von Louiſiang zer
ſtreut, während die betagten Eltern ihr freudeloſes, verküm-
mertes Daſein anf der alten Plantage ausſeufzen müſſen,
um endlich in Gräbern zu vermodern, die niemals von den
Thränen ihrer Kinder benetzt werden. Auf Liebesbündniſſe
aber, die noch nicht durch die Ehe beſiegelt ſind, wird vol-
lends keine Rückſicht genommen. Wie viele ſehnende Herzen
durch dieſe gewaltſame Trennung gebrochen ſein mögen,
weiß der Himmel. Und die Trennung iſt eine vollkom-
mene, ſo hoffnungslos wie der Tod. Denn dieſe Armen
können weder ſchreiben noch leſen und könnten ſich alſo
keine Mittheilungen machen, ſelbſt wenn ſie wüßten, wohin
ſie dieſe richten ſollten.

Die Neger wurden in kleinen Trupps nach Savannah
gebracht wo der Auctionator und Negermäkler Bryan ſie
in Verwahrung nahm. Man brachte ſie auf der Rennbahn
in den bretternen Schuppen unter, worin die den Pferde-
rennen beiwohnenden Gäſte ihre Pferde und Kutſchen ein
ſtellen. Dort quartirte man ſie pèle mèle ein, ohne mehr
Rückſicht auf ihre Bequemlichkeit zu nehmen, als nöthig
war, um zu verhüten, daß ſie krank und unverkäuflich wür-
den. Sie ſaßen, aßen und ſchliefen auf den groben, unbe-
hobelten Dielen, ihre kleinen Bündel oder Taſchen als Kiſ-
ſen und Seſſel benutzend. Reis und Bohnen, gelegentlich
auch ein Stück geſalzenes Schweinefleiſch und ein Mais-
fladen bildeten ihre Beköſtigung. Jn aller Geſichtern ließ
ſich der Ausdruck tiefer Bekümmerniß und Seelenangſt wahr-
nehmen manche ſaßen mit ſtieren auf den Boden gehefte-
ten Blicken, gegen alles um ſie her Vorgehende theilnahm-
los da, und nur zuweilen ſah man eine Thräne ſich aus
ihren Augen drängen: doch nur verſtohlen, denn die Auf-
ſeher waren nahe und duldeten ſolche Sentimentalität nicht.
Die Kleidung der Sclaven war ſo mannigfaltig und grotesk
als möglich, namentlich bei den Männern durchweg von
den roheſten und gröbſten Stoffen, wie ſie in den Fabriken
Neu Englands eigends für den Bedarf der Plantagen ge-
fertigt werden. Die Uebereinſtimmung beſtand nur darin,
daß keinem irgend eines ſeiner Kleidungsſtücke zu paſſen
ſchien. Man iſt geneigt die Coſtüme der „Neger-Minſtrels“,
wenn ſie die Plantagen Neger darſtellen für übertriebene
Carricaturen zu halten, doch in Wirklichkeit bleiben ſie an
phantaſtiſcher Abenteuerlichkeit noch hinter den Urbildern
zurück. Die Kleider ſitzen allen ſo loſe und ſchlottrig an,
daß man meinen ſollte, ſie müßten ſie abſchütteln können,
ohne nur die Hände aus den Taſchen zu nehmen. Die
Frauen, ihrem natürlichen Jnſtinct getreu, hatten faſt ſämmt-
lich irgend einen Putz zu erübrigen geſucht. Alle trugen
turbanartig um den Kopf gewundene bunte Tücher und
manche hatten noch einige Glasperlen oder bunte Bänder
angebracht. Einige trugen auch Ohrringe und eine konnte
ſich ſogar einer Halskette von gelben und blauen Perlen
rühmen. Die Kleider der meiſten waren von grobem blauen
Drill, manche indeſſen auch von grellfarbig bedrucktem Kat-
tun. Die kleineren Kinder und Säuglinge waren meiſtens
ſorgfältiger und gefälliger gekleidet als die älteren einige
trugen recht niedliche, mit einem Streifen rothen Tuchs

beſetzte Jäckchen. (Schluß folgt.)
„Sie haben in unſerer Verſammlung noch nie den

Mund aufgethan,“ ſagte ein Mitglied einer Verſammlung
zu einem anderen Mitgliede. „Verzeihen Sie,“ erwiederte
dieſer „ich habe bei ihren Reden ſehr oft gegähnt.“

Donnerstag den 29. Septbr.
im Saale des Kaffeehauſes

TuſtvJnſtrumental- Concert und humo-
riſtiſche Abend- Unterhaltung

unter Mitwirkung des Hrn. Ernſt Beyer.
Zwiſchen heiteren Muſikſtücken und komiſchen Vorträ-

gen kommen folgende dramatiſche Scenen vor: 1) Der blöde
Freier, 2) Leiden und Freuden eines Schauſpielers, 3)
Schuſter Knieriem in Merſeburg, 4) Spieler und Todten-
gräber, 5) Hans und Grete u. ſ. w.

Meinen lieben Gäſten einen gemüthlich heitern Abend
zu bereiten bitte ich durch zahlreichen Beſuch zu lohnen.

Anfang 7 Uhr. Entrée 2 Sgr.
Robert Eckardt.
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